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Beschlussvorschlag

Die Kolpingjugend Fröndenberg erhält einen Zuschuss zu Investitionen im Bereich der Jugendhilfe
für das Jahr 2005 in Höhe von 566,66 Euro gem. der Förderungsrichtlinien des Fachbereiches
Familie und Jugend des Kreises Unna für die Jugendarbeit in Bönen, Fröndenberg und
Holzwickede 
Begründung der Vorlage

Investitionen sind für die freien Träger der Jugendhilfe unverzichtbar, da ohne eine entsprechende
Ausstattung weder Freizeiten noch sonstige Maßnahmen der Jugendarbeit durchgeführt werden
können.
 
Bezugnehmend auf die Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 23.05.2005, in der die
Kolpingjugend ihren Antrag auf Zuschüsse zurückzog, kann nunmehr nach Neuformulierung dem
Antrag stattgegeben werden. 
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Kolping Jugend, Fröndenberg
Anschaffung von  
Brett- und Gesellschaftsspielen                         450,00 Euro                                     150,00 Euro
Eine digitale Videocamera                                  750,00 Euro                                     250,00 Euro
Playstation 2 mit den Spielen „Singstar“,
Eytoy und ein Tanzteppich                                         500,00 Euro                                           166,66 Euro  

                                                                         1.700,00 Euro                           566,66 Euro
 
 
 
Die für eine Entscheidung über die Bezuschussung maßgeblichen Kriterien (örtliche Zuständigkeit,
Bedarf und Wirtschaftlichkeit, Einsatz der Anschaffungen im Bereich der Jugendhilfe) werden in
diesem Fall erfüllt. Der Antragsteller erklärt sich ferner grundsätzlich bereit, die
Anschaffungsgegenstände – sofern dies möglich ist – zu verleihen.
 

Anlage

((ABES))


